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lieferung zugeſichert , ſo kann unter Feſtſetzung eines Termins

für deren Beibringung der einſtweilige Beſuch des Unterrichts

geſtattet werden . Iſt aber der zur Nachlieferung der fehlenden
oder mangelnden Ausweiſe feſtgeſetzte Termin abgelaufen oder

auf die von Amtswegen in geeigneten Fällen eingezogene Er —

kundigung keine Antwort erfolgt , ſo wird die einſtweilige Zu —

laſſung zum Unterrichtsbeſuche zurückgezogen , beziehungsweiſe

die Aufnahme verweigert , wenn nicht durch das großherzog —

liche Miniſterium des Innern eine weitere Friſtgeſtattung er —

wirkt wird .

Die Aufnahme Derjenigen , welche früher von einer andern

Lehranſtalt oder von einer Univerſität ausgewieſen worden

ſind , bleibt jedenfalls der beſonderen Entſchließung des groß —

herzoglichen Miniſteriums des Innern vorbehalten .

5. Der Beſuch einzelner Vorleſungen kann von der Di —

rection unter Benehmen mit den betreffenden Lehrern nur ſol—⸗

chen Perſonen geſtattet werden , die bereits ein reiferes Alter

erlangt haben , und denen daher nicht wohl zugemuthet werden

kann , ſich in eine beſtimmte Claſſe oder Fachſchule einweiſen

zu laſſen , ſo wie ſolchen Perſonen , welche ſchon eine Fachſchule

einer polytechniſchen Anſtalt oder ein Fachſtudium an einer

Univerſität abſolvirt haben und nur noch einige weitere Vor —

träge beſuchen wollen . Solche Zuhörer werden als Hoſpi

tanten betrachtet und haben für die zu beſuchenden Vorleſun —

gen bei dem Secretariat einen für ein halbes Jahr gültigen

Meldſchein zu erheben .

II . verhältniß der Schüler zu den Lehrern und Aufſicht .

6. Die Schüler der polytechniſchen Schule haben ſich in

allen Angelegenheiten , welche ihre Studien und ihr Verhält —

niß zur Anſtalt betreffen , zunächſt an den Vorſtand ihrer

Claſſe oder Fachſchule zu wenden .

7. Die Vorſtände der mathematiſchen Claſſen und Fach⸗

ſchulen haben die ſpecielle Aufſicht über die ihnen zugetheilten
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Schüler , ſowohl in Bezug auf ihre ſittliche Aufführung , als

auf ihren Fleiß und Fortgang , und erhalten von den übrigen
Lehrern hierüber die erforderlichen Anzeigen . Sie ſorgen dafür ,

daß jeder Zögling den ſeinem künftigen Lebensberuf angemeſ —

ſenen Studienplan befolge , und werden nöthigenfalls die Di⸗

rection veranlaſſen , daß den Eltern oder Vormündern deſſelben
die geeigneten Mittheilungen gemacht werden .

8. Es ſteht jedem Schüler , jedoch nur mit Genehmigung
des betreffenden Vorſtandes , frei , auch andere Vorträge , welche

durch den gewöhnlichen Studiengang nicht für ihn beſtimmt

ſein würden , zu hören .

9. Erfordert es der Zweck des Schülers nicht , an dem ge —

ſammten Unterricht der Claſſe oder Fachſchule , welcher er zu —

gewieſen iſt , Theil zu nehmen , ſo hat ihm der Vorſtand einen

beſonderen , ſeinem künftigen Berufe angemeſſenen Lehrplan

mitzutheilen .

III . Zahlung der Aufnahmstaren und Schulhonorare .

10 . Jeder neu eintretende Schüler hat eine Aufnahmstaxe
von 5 Gulden 30 Kreuzer zu bezahlen .

Die Honorare der beiden unteren mathematiſchen Claſſen
ſind auf jährlich 44 Gulden , jene der oberen mathematiſchen
Claſſe und der Fachſchulen auf 66 Gulden beſtimmt .

Für Uebungen im chemiſchen Laboratorium , welche nur

auf beſondere Einſchreibung zugelaſſen werden , iſt für den

Jahrescurs 11 Gulden zu entrichten .

Hoſpitanten ſind von Zahlung der Aufnahmstaxe befreit
und haben für jede wöchentliche Unterrichtsſtunde 4 Gulden

zu bezahlen , ſo lange als der jährliche Geſammtbetrag die
Summe von achtzig Gulden nicht überſteigt .

11 . Für die in eine der mathematiſchen Claſſen oder Fach⸗
ſchulen eingeſchriebenen Schüler finden nur Jahrescurſe ſtatt .
Deshalb haben Diejenigen , welche auch im Laufe des Schul⸗
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